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Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

der Reichskanzler

M. 4157 17 D.

· Im Anschluß an die Verfügung vom 11. Juni 1917 (Kol. Bl. S. 176) bestimme ich

folgendes:

Berlin, den 14. Juli 1917.

Die von dem Herrn Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts unterm 23. Mai 1917

M. V. Bl. S. 152) erlassene Ausführungsbestimmung zu dem Allerhöchsten Besehl über die Geltung der
Kriegsgesetze vom 8. Mai 1917 (M. V. Bl. S. 151) findet auf die beim Landheere und der Marine

berwendeten Angehörigen der Kaiserlichen Schupztruppen entsprechende Anwendung.

In Uoertretung:

gez. Solf.

Dersonalien.
Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, den Nachbenanmen

Erlaubnis zur Annahme und Aulegung der ihnen verliehenen nichtpreußischen Orden zu

erteilen, und zwar:

die
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